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Per Mail: bauleitplanung@vg-goellheim.de 

Umweltschutz und Abfallwirtschaft 

Natur- und Umweltschutz 

Auskunft erteilt: 

@donnersberg.de 

Tel. 06352 710-123 

Fax 06352 710-232  

Büro 226 

Unser Zeichen: 7/71 – 02-1/12_ObereWiesen  

Ihr Zeichen: 610-13 

Datum: 07.08.2023 

Bebauungsplan „Obere Wiesen“ der Ortsgemeinde Bubenheim; Erneute Beteiligung der 
Öffentlichkeit gem. § 4a Abs. 3 i. V. m. § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches (BauGB) 
 
Die Ortsgemeinde Bubenheim beabsichtigt im Südwesten der bebauten Ortslage ein Wohngebiet 
auszuweisen. Das Areal wird derzeit landwirtschaftlich genutzt (Getreideacker). 
Das Plangebiet befindet sich angrenzend an den Siedlungskörpers von Bubenheim und umfasst eine 
Fläche von ca. 1,45 ha. 
Der Bebauungsplan ist nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
 
Eventuell vorkommende Arten wurden aufgrund der Entbehrlichkeit des Umweltberichts gemäß § 13 
Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB nicht kartiert weshalb Tötungen oder Verletzungen einzelner Individuen 
ohne geeignete Maßnahmen nicht ausgeschlossen werden können. 
Die Untere Naturschutzbehörde hat keine Bedenken gegen den Bebauungsplanentwurf wenn 
folgende Hinweise beachtet werden: 

Rept il ien 

Zum Schutz eventuell vorkommender Reptilien sind für den Zeitraum der Bautätigkeiten die 
relevanten Baufeldgrenzen mittels eines Reptilienzauns abzugrenzen, um zu verhindern, dass die 
Tiere im Zubringverkehr zur Baustelle und den Erdarbeiten verletzt oder getötet werden. Die 
Abzäunung ist lediglich bis zum Abschluss der Erdarbeiten, um ein Einwandern von Tieren zu 
verhindern. Geeignet sind spezielle Reptilienzäune (glatte Folien, oberirdisch min. 50 cm hoch, 
Unterkante eingegraben, d. h. Gesamthöhe Folie min. 70 cm). 
 

Amphibien 

Für Amphibien kann ein lokal begrenzter Schutzbedarf entstehen, wenn (potentiell) vorkommende 
Arten (v.a. Erdkröte) temporäre Wasseransammlungen als Fortpflanzungsstätten nutzen. Daher ist 
auf Flächen, die von Baumaßnahmen beansprucht werden, die Bildung von länger stehenden 
Pfützen u. ä. im Zeitraum von März bis Juni möglichst zu unterbinden. 
Es ist auf den Baustellen daher darauf zu achten, dass keine Amphibienfallen entstehen. Das 
können Löcher u.ä. sein (z.B. der Start- und Zielschacht), in die adulte Tiere stürzen können, aber 
auch temporäre Wasseransammlungen (Pfützen, Spurrillen etc.), in die Laich abgesetzt wird. 
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Nestschutz 

Gemäß §24 LNatSchG RLP sind zum Schutz von Schwarzstorch, Fischadler, Baum- und 
Wanderfalke, Uhu, Weihen, Rotmilan, Schwarzmilan, Wespenbussard und Eisvogel im Zeitraum vom 
1. März bis zum 31. Juli alle Handlungen im 100m Radius, die die Brut negativ beeinflussen können 
(hier: Bauarbeiten), verboten.  
Falls während des genannten Zeitraums gebaut werden soll ist zu prüfen, ob die Gehölze auf den 
Flurstücken 238, 237 und 306 geeignete Brutstätten für Greifvögel sind. Falls ja wären geeignete 
Maßnahmen zu treffen um nicht gegen die Regelungen des §24 LNatSchG zu verstoßen. 
 

Bäume für Straßen und Grünanlagen (1. und 2. Ordnung), (Wuchshöhen 15-25/30 

m) 

Wissenschaft l icher Name Deutscher Name 
Straßenbaum-
Eignung 

 

Acer campestre Feld-Ahorn x 

Acer platanoides Spitz-Ahorn Sorten 'Fairview', 
'Columnare' 

Carpinus betulus  Hainbuche Sorte 'Fastigiata' 

Corylus colurna Baum-Hasel x 

Fraxinus angustifolia  Schmalblättrige Esche Sorte 'Raywood' 

Fraxinus ornus Blumen-Esche Sorte 'Rotterdamm' 

Fraxinus pennsylvanica Rot-Esche x 

Ginkgo biloba Ginkgo / Fächerbaum x 

Juglans regia Walnuss  

Liquidambar styraciflua Amberbaum x 

Magnolia grandiflora Immergrüne Magnolie X 

Magnolia kobus Baum- oder Kobushi-Magnolie X 

Ostrya carpinifolia Hopfenbuche x 

Platanus × hispanica Platane x 

Prunus avium Vogel-Kirsche Sorte 'Plena' 

Quercus cerris Zerr-Eiche x 

Quercus petraea Trauben-Eiche x 

Quercus robur Stiel-Eiche  

Sophora japonica Japanischer.Schnurbaum  x 

Sophora japonica Japanischer Schnurbaum x 

Sorbus aria Echte Mehlbeere x 

Sorbus intermedia Schwedische Mehlbeere x 

Sorbus latifolia agg Bastard-Mehlbeere Sorte 'Henk Vink' 

Sorbus torminalis Elsbeere  
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W issenschaft l icher Name Deutscher Name 
Straßenbaum-
Eignung 

 

Tilia cordata  Winter-Linde Sorte 'Erecta' 

Tilia platyphyllos Sommer-Linde  

Tilia tomentosa Silber-Linde x 

Tilia x euclora Krim-Linde x 

Ulmus 'Lobel' Lobel-Ulme x 

Zelkova serrata Japanische Zelkove x 
 

Schutzgut Bäume  

Zu erhaltende Einzelbäume (mit Ersatzverpflichtung) innerhalb und außerhalb des Geltungsbereichs 
sind gegen Schäden (Aufschüttungen, Abgrabungen, Verdichtungen etc.) nach den einschlägigen 
Richtlinien (DIN 18920 und RAS-LP 4) zu sichern. Der Schutz beinhaltet Vorkehrungen während der 
Bauzeit sowie die dauerhafte Vermeidung aller Maßnahmen, durch welche die Vitalität und Statik der 
Bäume oder die Eignung ihres Standortes beeinträchtigt werden können. 

Schutzgut Boden 

Auf den für BE-Flächen und Arbeitsbereiche beanspruchten offenen Flächen ist der belebte Ober-

boden gemäß den einschlägigen Richtlinien (DIN 18915 und DIN 19731) zu sichern. Der Oberboden 

ist gesondert abzuschieben und seiner Bedeutung als belebte Bodenschicht entsprechend 

fachgerecht in Mieten zwischenzulagern. Nach Abschluss der Bauarbeiten ist der Oberboden ent-

sprechend der einschlägigen Richtlinien wieder einzubauen. Hierbei sind folgende 

Einzelmaßnahmen zu berücksichtigen: 

- Entfernung von Verunreinigungen, Müll, Baustoffresten etc.  
- Herstellung eines durchlässigen sowie für Niederschlagswasserversickerung geeigneten 

Untergrundes (Tiefenlockerung, ggf. Bodenaustausch bei Schadstoffbelastung)  
- Einbau gemäß DIN 19731 (schichtweiser Einbau von Unter- und Oberboden, Vermeidung 

von Verdichtungen) 
- Umgehende Begrünung der neu hergestellten Bodenstandorte  

Hochwasserschutz 

Im Bereich des Überschwemmungsgebiets des Ammelbachs sollte auf jegliche Teil-/ Vollversieglung 
verzichtet werden. 

Regenrückhaltebecken 

Die Fläche für die Abwasserbeseitigung einschließlich der Rückhaltung und Versickerung von 
Niederschlagswasser ist als naturnaher Retentionsraum herzustellen.  
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Der zentrale Bereich der Fläche für den Regenrückhalt ist mit feuchten Kraut- und 
Hochstaudenfluren durch Initialpflanzung von Stauden gemäß der Artenliste zu bepflanzen und 
mittels einer extensiven Pflege zu entwickeln.  

Für die Staudenzone ist maximal ein Mahdgang pro Jahr im Frühjahr erlaubt.  

Der Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden ist untersagt.  

Als Saatgut ist ausschließlich zertifiziertes und gebietseigenes Regiosaatgut der entsprechenden 
Herkunftsregion zu verwenden. 

Sonst iges 

Die Bebauung sollte zu den Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen mehr Distanz wahren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
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